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RS OGH 1955/2/23 7Ob89/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1955

Norm

ABGB §876

Rechtssatz

Zum Irrtum eines Rechtsanwaltes, der seinem Klienten die pauschalierten Vertretungskosten infolge eines

Schreibfehlers mit einhundertfünfzig Schilling anstatt mit siebenhundertfünfzig Schilling bekanntgibt.
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